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24. ÄNDERUNG - ENTWURF

DAS AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG
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Legende siehe Planblatt 00

BEARBEITUNG:
DI Esther Böhm, Fabian Stöckli BA BSc

TECHNISCHE BEARBEITUNG:
Ing. Stefan Fahrngruber

0 10 20 40 60 m

100 m²

Verwendete Abkürzungen (alphabetisch):
EAB ... Emissionsarmer Betrieb
FA ... Finanzamt
FE ... Freizeiteinrichtung
FF ... Feuerwehr
FR ... Fuß- und Radweg
HAK ... Handelsakademie
HAS ... Handelsschule
HP ... Hundeabrichteplatz

AA ... Abstellanlage
AG ... Abstandsgrün
AH ... Altenheim
AHS ... Allgemeinbildende höhere Schule
AS ... Abschirmgrün
BH ... Bezirkshauptmannschaft
BOH ... Bootshaus
BTS ... Badeteichsiedlung

IS ... Immissionsschutz
ISW ... Immissionslärmschutzwand
JA ... Justizanstalt
KA ... Kaserne
KG ... Katastralgemeinde
KH ... Krankenhaus
KI ... Kirche
KIG ... Kindergarten

PZ ... Polizei
RB ... Rückhaltebecken
RF ... Rollfähre
RH ... Rathaus
RK ... Rotes Kreuz
RS ... Raststation
SE ... Soziale Einrichtungen
SOS ... Sonderschule

KUZ ... Kulturzentrum
LG ... Landesgericht
LS ... Lärmschutz
LSB ... Lärmschutzoptimierte Bebauung
LSD ... Lärmschutzdamm
NMS ... Neue Mittelschule
ÖE ... Öffentliche Einrichtung
PP ... Parkplatz

TGA ... Tiefgarage
VS ... Volksschule
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STADTGEMEINDE
KORNEUBURG

BEBAUUNGSPLAN

PLANBLATTÜBERSICHT:

GZ:                   G25089 / B24

ÖFFENTLICHE AUFLAGE VON - BIS ERLASSEN DURCH

VERORDNUNGSPRÜFUNG DURCHKUNDGEMACHT VON - BIS

KORNEUBURG
BEBAUUNGSPLAN

PLANBLATT:

PLANBLATT

VERORDNUNG DES GEMEINDERATES

24. ÄNDERUNG - ENTWURF

DAS AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG

N
100 m²

100 m750 10 20 30 40 50

0.1 ha

Legende siehe Planblatt 00 und Planblatt 7536-15/4

BEARBEITUNG:
DI Esther Böhm, Fabian Stöckli BA BSc

TECHNISCHE BEARBEITUNG:
Ing. Stefan Fahrngruber

A1-Schneiderand

Verwendete Abkürzungen (alphabetisch):
EAB ... Emissionsarmer Betrieb
FA ... Finanzamt
FE ... Freizeiteinrichtung
FF ... Feuerwehr
FR ... Fuß- und Radweg
HAK ... Handelsakademie
HAS ... Handelsschule
HP ... Hundeabrichteplatz

AA ... Abstellanlage
AG ... Abstandsgrün
AH ... Altenheim
AHS ... Allgemeinbildende höhere Schule
AS ... Abschirmgrün
BH ... Bezirkshauptmannschaft
BOH ... Bootshaus
BTS ... Badeteichsiedlung

IS ... Immissionsschutz
ISW ... Immissionslärmschutzwand
JA ... Justizanstalt
KA ... Kaserne
KG ... Katastralgemeinde
KH ... Krankenhaus
KI ... Kirche
KIG ... Kindergarten

PZ ... Polizei
RB ... Rückhaltebecken
RF ... Rollfähre
RH ... Rathaus
RK ... Rotes Kreuz
RS ... Raststation
SE ... Soziale Einrichtungen
SOS ... Sonderschule

KUZ ... Kulturzentrum
LG ... Landesgericht
LS ... Lärmschutz
LSB ... Lärmschutzoptimierte Bebauung
LSD ... Lärmschutzdamm
NMS ... Neue Mittelschule
ÖE ... Öffentliche Einrichtung
PP ... Parkplatz

TGA ... Tiefgarage
VS ... Volksschule

STAND:          21. Juli 2025

MASSSTAB:   1 : 1.000
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Bauklassen im erhaltungswürdigen Altortgebiet:
I°°
Beschränkung der Traufenhöhe auf 4 m
Die Traufenhöhe darf bei der Errichtung von Gaupen, an den von der Straßenfront
abgewandten Bereichen, um 1 m überschritten werden (Definition Traufenhöhe =
Schnittpunkt Wand/Dach). Die angegebene Bauklasse gilt für die straßenseitigen
Gebäude bis zu einer Tiefe von 12 m von der Straßenfluchtlinie.
II°
Beschränkung der Traufenhöhe auf 6 m
Die Traufenhöhe darf bei der Errichtung von Gaupen, an den von der Straßenfront
abgewandten Bereichen, um 1 m überschritten werden (Definition Traufenhöhe =
Schnittpunkt Wand/Dach). Die angegebene Bauklasse gilt für die straßenseitigen
Gebäude innerhalb der Schutzzone bis zu einer Tiefe von 12 m, ansonsten bis zu einer
Tiefe von 15 m von der Straßenfluchtlinie.

Ergänzung zur "Höchstzulässigen Gebäudehöhe":
5;9
Höchstzulässige Gebäudehöhe bergseitig;talseitig (Höhe in m)
15-16
Die Errichtung von Hauptgebäuden und Zwischenwänden ist in einer Bebauungshöhe 
(Gebäudehöhe) zwischen 15 und 16 m zulässig. Niedrigere Hauptgebäude und Zwi- 
schenwände sind nicht zulässig. Es ist die Errichtung von 5 oberirdischen Geschoßen 
zulässig.
12-13
Die Errichtung von Hauptgebäuden und Zwischenwänden ist in einer Bebauungshöhe 
(Gebäudehöhe) zwischen 12 und 13 m zulässig. Niedrigere Hauptgebäude und Zwi- 
schenwände sind nicht zulässig. Es ist die Errichtung von 4 oberirdischen Geschoßen 
zulässig.
9-10
Die Errichtung von Hauptgebäuden ist in einer Bebauungshöhe (Gebäudehöhe) 
zwischen 9 und 10 m zulässig. Es ist die Errichtung von 3 oberirdischen Geschoßen 
zulässig.

Erläuterung zur "Maximalen Gebäudehöhe in Meter über Adria":
225.5
„Maximale Gebäudehöhe“ in Meter über Adria = Höchster Punkt des Gebäudes
(Firsthöhe)
Untergeordnete Bauteile gemäß § 53 Abs. 5 sind über der „Maximalen Gebäudehöhe“ in
Meter über Adria zulässig.

"Maximale Gebäudehöhen in Meter über Adria":
174.6˟
Die Errichtung von Hauptgebäuden und Zwischenwänden ist in einer maximalen
Gebäudehöhe von 174,6 Meter über Adria zulässig. Die minimale Gebäudehöhe darf 1 m
weniger betragen. Niedrigere Hauptgebäude und Zwischenwände sind nicht zulässig. Es
ist die Errichtung von 1 oberirdischen Geschoß zulässig.
182.7˟
Die Errichtung von Hauptgebäuden und Zwischenwänden ist in einer maximalen
Gebäudehöhe von 182,7 Meter über Adria zulässig. Die minimale Gebäudehöhe darf 2 m
weniger betragen. Niedrigere Hauptgebäude und Zwischenwände sind nicht zulässig. Es
ist die Errichtung von 4 oberirdischen Geschoßen zulässig.
184.6˟
Die Errichtung von Hauptgebäuden und Zwischenwänden ist in einer maximalen
Gebäudehöhe von 184,6 Meter über Adria zulässig. Die minimale Gebäudehöhe darf 2 m
weniger betragen. Niedrigere Hauptgebäude und Zwischenwände sind nicht zulässig. Es
ist die Errichtung von 4 oberirdischen Geschoßen zulässig.
187.6˟
Die Errichtung von Hauptgebäuden und Zwischenwänden ist in einer maximalen
Gebäudehöhe von 187,6 Meter über Adria zulässig. Die minimale Gebäudehöhe darf 2 m
weniger betragen. Niedrigere Hauptgebäude und Zwischenwände sind nicht zulässig. Es
ist die Errichtung von 5 oberirdischen Geschoßen zulässig.
190.6˟
Die Errichtung von Hauptgebäuden und Zwischenwänden ist in einer maximalen
Gebäudehöhe von 190,6 Meter über Adria zulässig. Die minimale Gebäudehöhe darf 3 m
weniger betragen. Niedrigere Hauptgebäude und Zwischenwände sind nicht zulässig. Es
ist die Errichtung von 6 oberirdischen Geschoßen zulässig.

Festlegung "Besondere Bestimmungen":
BB1
Hinter einem straßenseitigen Vordergebäude sind folgende Hofbauten möglich:

a) Flügelbauten an einer oder bei ausreichender Grundstücksbreite an beiden
seitlichen Grundgrenzen. Die Flügelbauten müssen folgenden Auflagen
entsprechen:

Breite b = maximal 6 m; Traufenhöhe h = maximal 3,5 m; Firsthöhe f = maximal 8 m;
Dachform Pultdach mind. 30°
Bei beidseitigen Flügelbauten muss der Abstand der beiden gegenüberliegenden
Bauten, bei einseitiger Bebauung der Abstand bis zur gegenüberliegenden
Grundstücksgrenze (Hofbreite), mindestens gleich der Höhe h sein, bzw. 3 m betragen.
Die Traufenhöhe darf bei der Errichtung von Gaupen, an den von der Straßenfront
abgewandten Bereichen, um 1 m überschritten werden (Definition Traufenhöhe =
Schnittpunkt Wand/Dach).

b) Quertrakte
Je Grundstück ist höchstens ein Quertrakt ab einer Tiefe von 30 m von der
Straßenfluchtlinie als Verbindungselement zwischen den beiden seitlichen Grundgrenzen
möglich. Die Quertrakte müssen folgenden Auflagen entsprechen:
Breite b = maximal 12 m; Traufenhöhe h = maximal 3,5 m; Firsthöhe f = maximal 9 m;
Dachform Satteldach mind. 30°
Die Traufenhöhe darf bei der Errichtung von Gaupen, an den von der Straßenfront
abgewandten Bereichen, um 1 m überschritten werden (Definition Traufenhöhe =
Schnittpunkt Wand/Dach).

c) Hofüberbauungen zur Erzielung einer Halle im Erdgeschoss sind nur als
transparente Konstruktion möglich, die das Erscheinungsbild der Flügelbauten
nicht verdecken.

BB2
Hinter einem straßenseitigen Vordergebäude sind folgende Hofbauten möglich:

a) Flügelbauten an einer, oder bei ausreichender Grundstücksbreite an beiden
seitlichen Grundgrenzen. Die Flügelbauten müssen folgenden Auflagen
entsprechen:

Breite b = maximal 6 m; Höhe h = maximal 7 m; Firsthöhe f = maximal 11 m;
Dachform Pultdach mind. 30°
Bei beidseitigen Flügelbauten muss der Abstand der beiden gegenüberliegenden
Bauten, bei einseitiger Bebauung der Abstand bis zur gegenüberliegenden
Grundstücksgrenze (Hofbreite), mindestens gleich der Höhe h sein, bzw. 3 m betragen

b) Hofüberbauungen mit Flachdach Höhe h = maximal 7 m
BB3
Im Bereich der Verkehrsflächen-Widmung ist im Erdgeschoss eine Durchfahrtshöhe von
3,5 m vorzusehen.
BB4
Zur Erreichung eines entsprechenden Lärmschutzes gemäß § 2 und 3 der Verordnung
über die Bestimmungen des äquivalenten Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen
sind, sofern die vorgeschriebenen Werte nicht eingehalten werden, die zu schützenden
Aufenthaltsräume von der A22 abgewendet anzuordnen. Weiters müssen die Wandauf-
bauten in diesen Bereichen die Mindestanforderungen des Schallschutzes von
Außenbauteilen mit Fenstern und Türen nach ÖNORM B 8115-2 erfüllen.
Planskizzen: siehe Verordnungstext
BB5
Der höchste Punkt der Gebäude (ausgenommen untergeordnete Bauteile gemäß § 53
Abs. 5 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr.12/2018) darf 10 m nicht überschreiten.
BB6
Der höchste Punkt der Gebäude (ausgenommen untergeordnete Bauteile gemäß § 53
Abs. 5 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr.12/2018) darf 11 m nicht überschreiten.
BB7
Der höchste Punkt der Gebäude (ausgenommen untergeordnete Bauteile gemäß § 53
Abs. 5 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr.12/2018) darf 24 m nicht überschreiten.
BB8
Der höchste Punkt der Gebäude (ausgenommen untergeordnete Bauteile gemäß § 53
Abs. 5 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr.12/2018) darf 21 m nicht überschreiten.
BB9
Die mit Hauptgebäuden und Nebengebäuden bebaute Fläche der einzelnen
Pachtflächen im Bauland Sondergebiet Badeteichsiedlung darf max. 80 m² betragen.
Ein allfälliger größerer Baubestand darf nicht erweitert werden. Auf jeder Pachtfläche
darf nur ein Hauptgebäude errichtet werden.
BB10
Der höchste Punkt der Gebäude (ausgenommen untergeordnete Bauteile gemäß § 53
Abs. 5 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr.12/2018) darf 9 m nicht überschreiten.
BB11
Die Errichtung von oberirdischen Nebengebäuden und Teilen von Nebengebäuden
sowie oberirdischen baulichen Anlagen, deren Verwendung der von Gebäuden gleicht,
ist im Bereich des vorderen Bauwichs zum Dr. Max Burckhard-Ring und zum Wiener
Ring (Bereich vor der vorderen Baufluchtlinie) verboten. Die Errichtung von
unterirdischen Bauwerken ist in diesem Bereich zulässig.
BB12
Die Umsetzung der geschlossenen Bebauungsweise im Bereich der lärmschutz-
optimierten Bebauung (LSB) ist in einer durchgehenden geschlossenen Flucht unter
Berücksichtigung der vorgesehenen Anbauverpflichtung durchzuführen. Im Bereich
allfälliger Gebäudelücken ist die geschlossene Bebauungsweise durch Zwischenwände
(Mauer, Glasfront, etv.) in der festgelegten Gebäudehöhe zu schließen. Niedrigere
Zwischenwände sind zur Erreichung der geschlossenen Gebäudefront nicht zulässig.
BB13
Von der vorderen Baufluchtlinie in Richtung Bahnhof darf zur Sicherung der
geschlossenen Bebauungsstruktur der lärmschutzoptimierten Bebauung mit den
Hauptgebäuden max. 5 m zurückgewichen werden.
BB14
Hinter einem straßenseitigen Vordergebäude gemäß §5 Abs. (1) sind folgende
Hofbauten möglich:
1. Flügelbauten an einer oder bei ausreichender Grundstücksbreite an beiden seitlichen

Grundgrenzen. Die Flügelbauten müssen folgenden Auflagen entsprechen:
Breite b = maximal 8 m, Höhe h =  maximal 7 m,
Firsthöhe f = maximal 11,0 m, Dachform Pultdach, Dachneigung mindestens 30°;
Bei beidseitigen Flügelbauten muss der Abstand der beiden gegenüberliegenden
Bauten, bei einseitiger Bebauung der Abstand bis zur gegenüberliegenden
Grundstücksgrenze (Hofbreite), mindestens gleich der Höhe h sein, bzw. 3 m
betragen.

2.   Im Bereich der Fläche BB14 ist weiters die Errichtung von Stiegenhäusern samt Auf-
zugsanlagen im unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig. Weiters sind Verbin-
dungsgänge zwischen den genannten, vertikalen Erschließungen, den Straßen- und
den Flügeltrakten, ebenfalls im jeweils unbedingt erforderlichen Ausmaß, zulässig.

Festlegung "Freiflächen":
F1
Die in der Plandarstellung ausgewiesenen Freiflächen sind von jeglicher Bebauung
freizuhalten.
F2
Die in der Plandarstellung ausgewiesenen Freiflächen sind als Frei- und Erholungsräume
auszugestalten (Erläuterung: Eine begrünte Hoffläche soll durch eine ausreichende Hu-
musschicht gesichert werden. Die Errichtung von unterirdischen Gebäudeteilen ist unter
Berücksichtigung der notwendigen Humusschicht zulässig.).

Baufluchtlinien, sofern sie nicht mit Straßenfluchtlinien ident sind
- erforderlichenfalls mit Angabe der Breite des Bauwiches (Breite in m)

Straßengrundgrenzen übereinstimmen
Straßenfluchtlinien, die mit den in der Natur bestehenden 

Straßenfluchtlinien
mit Angabe der Straßenbreite (Breite in m)

- erforderlichenfalls mit Angabe der Breite des Bauwiches (Breite in m)

Straßenniveau einer neuen Verkehrsfläche (Meter über Adria)

Besondere Bestimmungen

Wohnstraße

Fußgängerzone

erhaltungswürdiges Altortgebiet

Schutzzone

Bebauungsdichte (Angabe in Prozent)
Bebauungsweise - geschlossene (g), gekuppelte (k), offene (o),

Grenze des Planungsgebietes

Abgrenzungen von Baulandflächen mit unterschiedlicher

Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge außerhalb 

einseitige Anbaupflicht / beidseitige Anbaupflicht
Pflicht zum Anbau der Garage an eine seitliche Grundstücksgrenze

Verbot der Ausfahrt aus einer Aufschließungsstraße

Gebot von Einfriedungen

Straßenfluchtlinien, an denen Ein- und Ausfahrten

Freiflächen
erforderlichenfalls mit Festlegungen

Bebauungsdichte, -weise und -höhe

Öffentliche Wege, die weder Durchzugs- noch Aufschließungs-

Wohnwege
mit Angabe der Wegbreite (Breite in m)

der öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich der Zufahrten

Verbot von Einfriedungen

Pflicht zum Anbau an eine Straßen- oder Baufluchtlinie
- erforderlichenfalls mit Angabe der Breite des Bauwiches (Breite in m)

nicht einmünden dürfen

in eine Durchzugsstraße

straßen sind; Gehwege

gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen und Grünanlagen

gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen und Grünanlagen

Pflicht zum Anbau an eine seitliche Grundstücksgrenze
einseitige Anbaupflicht / beidseitige Anbaupflicht

Absolute Baufluchtlinien gemäß § 31 (5) NÖ ROG

Höchstzulässige Geschoßflächenzahl

Höchstzulässige Gebäudehöhe je Schauseite des Gebäudes

einseitig offene (eo)

Brücke, Steg

Bemaßung (Angabe in m)

KFZ

F1

A

10.90

8.
5

4

g
12

0.8

g
I,II

35

BB2BB2

3
3

3

20.0

Festlegungen

3 Arkade

Stiege

Bebauungsweise - geschlossene (g), gekuppelte (k), offene (o),
einseitig offene (eo)

Bebauungshöhe in Bauklassen

(Höhe in m) 

F3
Die in der Plandarstellung ausgewiesenen Freiflächen sind als innerörtliche Grün- und
Freiräume begrünt auszugestalten. Einfriedungen und Überfahrten sind zulässig.
Erläuterung: Im Stadtkern und Bereich des Ringes befinden sich ortsbildprägende Grün-
und Freiflächen, die als Grünfläche gestaltet und von Bebauung freigehalten werden
sollen.

Festlegung "Besondere Bestimmungen" zu Schutzzonen:
BBSZ1:
Schutzzone 1 (SZ1)  - Gebiete im Stadtkern mit historisch prägender Bebauungsstruktur
BBSZ2:
Schutzzone 2 (SZ2)  - Gebiete im Stadtkern mit strukturell wertvoller Bebauungsstruktur
BBSZ3:
Schutzzone 3 (SZ3)  - Bedeutende Ensembles außerhalb des Stadtkerns im
Siedlungsgefüge
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